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Erläuterungen zum Fragebogen „ABBRUCH - AUSHUB - ABFALL“ 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Bei der Bauausführung kommen neue Bestimmungen im Bereich des vorsorgli-
chen Umweltschutzes zur Anwendung, welche Sie möglichst frühzeitig in Ihrer 
Planung beachten sollten. Es handelt sich dabei in erster Linie um die Technische 
Verordnung über Abfälle (TVA) vom 10. Dezember 1990. 
 
Um Ihnen bei dieser Vorschrift behilflich zu sein, haben wir als Beilage zum Bauge-
such den Fragebogen „ABBRUCH - AUSHUB - ABFALL“ des Amtes für Umwelt 
und Energie eingeführt. Darin wird auf wichtige Abklärungen hingewiesen, die es 
Ihnen und uns ermöglichen, allfällige Umweltprobleme frühzeitig zu erkennen. Es 
geht uns dabei vor allem darum,  
 

- mögliche ALTLASTEN rechtzeitig festzustellen; 
- neue VERSCHMUTZUNGEN durch alte Rückstände zu vermeiden; 
- SONDERABFÄLLE zu trennen und richtig zu entsorgen. 

 
Wir verfolgen aber auch das Ziel, alle anfallenden Abfallmengen soweit wie mög-
lich zu vermindern, indem 
 

- unbelastete  BAUSCHUTTFRAKTIONEN  getrennt werden,  um sie dem 
 RECYCLING zuzuführen; 
- nur noch die  inerte  und nicht  wiederverwertbare  Fraktion  deponiert  

wird. 
 
Wie unsere Erfahrungen zeigen, stellt ein zu spät erkanntes Umweltproblem in der 
Bauphase eine unliebsame Überraschung dar, die oft zu unangenehmen Bauver-
zögerungen und unerwarteten Mehrkosten führt. 
 
Wir bitten Sie, diesen Fragebogen korrekt auszufüllen und jedem Baugesuchs-
Exemplar beizulegen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 

Amt für Umwelt und Energie 
 
 
 
Beilage zu Fragebogen „ABBRUCH - AUSHUB - ABFALL“  
 
 
 


